Tourismus- oder Steuergesetz?
Wer sich mit der am 29. November 2009 zur Abstimmung gelangenden kantonalen Vorlage beschäftigt, stellt sich zu Recht die Frage: Stimmen wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich über ein Tourismusgesetz oder über ein Steuergesetz ab?

Weite Teile des Gesetzes umschreiben die zahlreich vorgesehenen Abgaben, Taxen, Steuern und Beiträge. So soll unter anderem im Kanton Wallis flächendeckend eine Abgabe auf die touristische Beherbergung eingeführt werden. Zusätzlich sollen die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, eine Lenkungsabgabe auf Zweitwohnungen oder höhere Grundstücksteuern zu erheben.

In erster Linie will man damit die Eigentümer von Zweit- bzw. Ferienwohnungen zur Kasse bitten. Der Hauseigentümerverband Oberwallis ist der Meinung, dass bereits heute die Hauseigentümer – und dazu gehören auch die Zweitwohnungsbesitzer – stark belastet werden. Denn Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer bezahlen unter anderem Vermögens- und Grundstücksteuern auf ihre Liegenschaft(en) sowie höhere Einkommenssteuern aufgrund des Eigenmietwerts. Somit stellt sich bei der Abstimmung über das neue “Tourismusgesetz“ die Frage: Soll jetzt noch zusätzlich eine flächendeckende Abgabe auf Zweit- bzw. Ferienwohnungen eingeführt und darüber hinaus eine Lenkungsabgabe auf Zweitwohnungen gesetzlich verankert werden? Der Vorstand des Hauseigentümerverbandes Oberwallis sagt dazu klar NEIN und empfiehlt das neue Tourismus- oder besser gesagt Steuergesetz abzulehnen.
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